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Versorgung im Rahmen des Programms zur Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographie-Screening (Anlage 9.2 BMV-Ä/ EKV)

Die Beurteilung erfolgt je Screening-Mammographieaufnahme

wenn mindestens eines der folgenden Kriterien zutrifft:
Medio-lateral-oblique Aufnahme (MLO):

- Brustparenchym unvollständig abgebildet
- Pektoralismuskel nur am Rand erfasst

Cranio-caudale Aufnahme (CC):
- Größere Anteile des axillären Ausläufers nicht abgebildet und Mamille zeigt mehr als 20° nach lateral

Unzureichende Beschriftung
- Screening-Identifikationsnummer

- Projektions- und Seitenangabe
- Aufnahmedatum

Unterbelichtung oder erhebliche Überbelichtung oder unzureichender Kontrast
Unzureichende Kompression
Unschärfen durch Bewegung

Artefakte, welche die diagnostische Aussage einschränken (z.B. durch Überlagerung anderer Körperstrukturen)
Ausgeprägte Hautfalten, welche die diagnostische Aussage einschränken

wenn alle folgenden Kriterien zutreffen:
Medio-lateral-oblique Aufnahme (MLO):
- Brustparenchym vollständig abgebildet

- Pektoralismuskel relaxiert und bis in Höhe der Mamille abgebildet (Posterior-Nipple-Line „a“)
- Pektoralismuskel im richtigen Winkel abgebildet (> 20°)

- Mamille im Profil abgebildet (Kriterium nicht anwendbar, wenn die Ma- mille sich nicht eindeutig darstellt)
- Inframammäre Falte dargestellt (Kriterium nicht anwendbar, wenn eine Darstellung aus anatomischen Gründen nicht möglich ist und dies do- kumentiert ist)

Cranio-caudale Aufnahme (CC):
- Brustparenchym adäquat abgebildet (Posterior-Nipple-Line „b“; b > a – 15 mm)

- Mamille im Profil abgebildet (Kriterium nicht anwendbar, wenn die Mamille sich nicht eindeutig darstellt)
- Mamille mittig oder leicht nach medial oder lateral zeigend (< 20°)

 Axillärer Drüsenkörperanteil bis auf weit laterale Anteile vollständig abgebildet
Symmetrische oder gering asymmetrische Aufnahmen

trifft nicht zu

Stufe III: Unzureichend (schwerwiegende Mängel)

trifft zu

Stufe II: Eingeschränkt (geringe Mängel)

trifft nicht zu

Stufe I: Regelgerecht

trifft zu


